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1 Begutachtung 
Die Stadt Sonthofen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.89 „Goethestraße Ost“ für 

ein allgemeines Wohngebiet. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von Ver-

kehrswegen und gewerblichen Nutzungen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes gliedert sich in 2 teilräumliche Geltungsbereiche. 

Der Geltungsbereich 1 (östlicher Bereich) wird als qualifizierter Bebauungsplan und der Gel-

tungsbereich 2 (westlicher Bereich) wird als einfacher Bebauungsplan aufgestellt. Die Begut-

achtung erfolgt für den teilräumlichen Geltungsbereich 1.  

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist für den teilräumlichen Geltungsbereich 1 nach-

zuweisen, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. 

Hierzu wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH von der SWW Oberallgäu Wohnungs-

bau GmbH beauftragt ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen. 

Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass durch die Lärmemissionen der nördlich gelegenen 

Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 im geplanten allgemeinen 

Wohngebiet die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im 

Städtebau, Berechnungsverfahren" bzw. die zur Überprüfung der späteren Vollzugsfähigkeit 

des Bebauungsplanes herangezogenen Immissionsrichtwerte der TA Lärm tagsüber 

überschritten und nachts eingehalten werden. 

Es wurden für alle Fassaden und Stockwerke an denen die Orientierungswerte des Beiblattes 

1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" von 55 dB(A) zur 

Tagzeit überschritten werden, entsprechende bauliche Maßnahmen (nicht öffenbare Fenster 

etc.) festgesetzt. 

Somit ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die bestehenden Betriebe nördlich des 

Plangebietes. 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass vorwiegend an den, den Verkehrswegen zugewand-

ten Immissionsorten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) überschritten 

werden. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 (1) sind die sich an der Gebietsnutzung orientierenden 

Erwartungen an den Schutz vor Lärmimmission als Orientierungswerte aufgeführt. Diese Er-

wartungen werden an diesen Immissionsorten nicht erfüllt. 

An den Immissionsorten im abgeschirmten Bereich werden die Orientierungswerte des Bei-

blattes 1 zur DIN 18005 eingehalten. Somit wird im wesentlichen Bereich des Plangebietes die 

Erwartungshaltung an den Schallschutz erfüllt. 

Die Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV (2)) vom 
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12. Juni 1990 werden an den, den Verkehrswegen zugewandten Immissionsorten ebenfalls 

überschritten. Somit sind zur Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 

nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhöhte Anforderungen an den baulichen Schallschutz 

gegeben. 

Lärmemissionen nach der TA Lärm (Ausgehend vom Plangebiet) 

Durch die Lärmemissionen der im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen (Tiefgarage und 

oberirdische Stellplätze) werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 

1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" bzw. die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ an den relevanten Immissionsorten zur 

Tagzeit eingehalten. Zur Nachtzeit werden an den unmittelbar an die Tiefgarage 

angrenzenden Nordfassaden der geplanten Bebauung die Immissionsrichtwert um 6 dB(A) 

überschritten. Des Weiteren werden an der Bestandsbebauung im Bereich der 

Erschließungsstraße von der Eichendorffstraße her, die Immissionsrichtwerte um 3 dB(A) 

überschritten. 

An der Nordfassade des BA1 sind auf Grund der Gewerbelärmimmissionen des östlich der 

Alpenstraße gelegenen Gewerbegebietes öffenbare Fenster von schutzbedürftigen 

Nutzungen nicht zulässig. Zur Konfliktlösung insbesondere im BA2 wurde festgesetzt, dass 

die Rampe der Tiefgarage im Bereich der Steigung und des Gefälles einzuhausen ist.  

Die Überschreitungen im Bereich der Bestandsbebauung resultieren aus dem Park- und 

Fahrverkehr des Plangebietes. Park- und Fahrverkehr sind in einem Gebiet, das dem Wohnen 

gewidmet ist, zu erwarten und unvermeidbar. Für den Bereich der Tiefgaragenrampe wurde 

bereits festgesetzt, dass diese einzuhausen ist, um die Lärmemissionen auf ein Mindestmaß 

zu reduzieren. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Tiefgaragenzufahrten und 

Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, 

in einem innerstädtisch geprägten Bereich keine unzumutbaren Störungen hervorrufen 

(Sozialadäquanz des Parkverkehrs nach §12 Abs. 2 BauNVO). Die sich mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes ergebenden Lärmemissionen des Plangebietes werden als zumutbar 

erachtet. 
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Augsburg, den 20.08.2020 

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH 

Bearbeiter: Fachlich Verantwortlicher: 

   

   

Dipl.-Ing. (FH) Marlies Schaser Dipl.-Ing. (FH) Johann Storr 
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2 Grundlagen 
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 26.07.2017 

/B/ Schalltechnische Untersuchung zum Rahmenplan Goethestraße der Stadt Sonthofen;  

Bekon Lärmschutz & Akustik GmbH, Bericht Nr. LA17-162-G01-01 vom 18.01.2019 

/C/ Vorabzug des Bebauungsplanes Nr. 89 „Goethestraße Ost“ der Stadt Sonthofen, Vorab-

zug in der Fassung vom 05.08.2020; erhalten von der OPLA Bürogemeinschaft für Orts-

planung & Stadtentwicklung per E-Mail am 17.08.2020 

/D/ Grundrisse, Schnitte, Ansichten zum Projekt 279 Ergänzende Bebauung Quartier Goe-

thestraße BA1; erhalten von der OPLA Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwick-

lung per E-Mail am 14.04.2020 

/E/ Grundriss-Skizzen zum Projekt 279 Ergänzende Bebauung Quartier Goethestraße Mitte 

BA2; erhalten von der wolf.sedat Architekten PartGmbB per E-Mail am 05.08.2020 

/F/ Verkehrstechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 89, Quartier an der Goe-

thestraße vom 30.07.2020; Modus Consult Ulm GmbH; erhalten von der OPLA Büroge-

meinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung per E-Mail am 17.08.2020 

/G/ Telefonat mit der wolf.sedat Architekten PartGmbB am 07.04.2020; Angabe der PKW-

Stellplätze in den Tiefgaragen 

/H/ E-Mail von der toponauten landschaftsarchitekturGesellschaft mbH am 06.08.2020; An-

gabe zu den PKW-Stellplätzen im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereiches als dau-

erhafte Stellplätze 

/I/ Daten der Verkehrszählung 2015; veröffentlicht im Internet durch die Oberste Baubehörde 

im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Datenabfrage am 

11.08.2018 

/J/ Zugverkehrszahlen für die Strecken 5402 (Oberstdorf – Sonthofen - Kempten), erhalten 

von der Deutschen Bahn AG per E-Mail am 08.04.2020 

/K/ Deckschicht der B 308, erhalten vom Staatlichen Bauamt Kempten – Bereich Straßenbau 

per E-Mails am 01.04.2020 und 02.04.2020 

/L/ Bebauungsplan Nr. 41 „B 308 - Bahnlinie Immenstadt/Oberstdorf - Industriegleis zum Hüt-

tenwerk - Mühlbach - Ostgrenze des Grundstückes Fl.-Nr. 956 Gem. SF - Nordgrenze und 

Ostgrenze des Grundstückes Fl.-Nr. 934 Gem. SF“ der Stadt Sonthofen, rechtsverbindlich 

seit 26.01.1980; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 der Stadt Sonthofen, rechts-

verbindlich seit 19.03.1983; 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 der Stadt Sonth-

ofen, rechtsverbindlich seit 17.10.1987; 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 der 

Stadt Sonthofen, rechtsverbindlich seit 05.05.2004; 4. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 41 der Stadt Sonthofen, rechtsverbindlich seit 29.06.2010; 5. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 41 der Stadt Sonthofen, rechtsverbindlich seit 27.04.2011; Download über 

Bayern-Atlas am 03.04.2020 
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/M/ Baugenehmigungsunterlagen der gewerblichen Nutzungen: „An der Eisenschmelze 10“ 

(Fl.-Nrn. 933/1 und 933/8), „An der Eisenschmelze 14“ (Fl.-Nrn. 933/9 und 934/6), „An der 

Eisenschmelze 16“ (Fl.-Nr. 934/7), „An der Eisenschmelze 18“ (Fl.-Nr. 934/8) und „An der 

Eisenschmelze 20“ (Fl.-Nr. 934), erhalten von der Stadt Sonthofen - Bauverwaltung per E-

Mail am 01.04.2020 

/N/ Telefonat mit dem Betriebsinhaber des Kfz-Sachverständigenbüros und des Kfz-Repara-

tur- und Unfallinstandsetzungsbetriebes „An der Eisenschmelze 10“ (Fl.-Nrn. 933/1 und 

933/8) am 07.04.2020  

/O/ Telefonat mit dem Grundstückseigentümer des Wohn- und Betriebsgebäudes „An der Ei-

senschmelze 14“ (Fl.-Nrn. 933/9 und 934/6) am 07.04.2020 

/P/ Telefonat mit dem Betriebsinhaber des Altholzvertriebsbetriebes „An der Eisenschmelze 

16“ (Fl.-Nr. 934/7) am 07.04.2020 

/Q/ Telefonat mit einem Mitarbeiter des Elektronikgroßhandelbetriebes „An der Eisen-

schmelze 18“ (Fl.-Nr. 934/8) am 07.04.2020 

/R/ Telefonat mit dem Betriebsinhaber des Autohauses „An der Eisenschmelze 20“ (Fl.-Nrn. 

934 und 934/5) am 07.04.2020 

/S/ Stellplatznachweis der gewerblichen Nutzung „An der Eisenschmelze 16“ (Fl.-Nr. 934/7), 

erhalten von der Stadt Sonthofen - Bauverwaltung per E-Mail am 07.04.2020 

/T/ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung  

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf 

  

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf
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3 Situation und Aufgabenstellung 

3.1 Planungssituation 
Die Stadt Sonthofen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89. Der Geltungs-

bereich umfasst den Bereich südlich der Östlichen Alpenstraße, westlich der Schillerstraße, 

nördlich der Jahnstraße und östlich der Eichendorffstraße (siehe Anlage 16.1 bis 16.3). Derzeit 

besteht für diesen Bereich kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Das Plangebiet befindet 

sich im bebauten Innenbereich.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes gliedert sich in 2 teilräumliche Geltungsbereiche. 

Der teilräumliche Geltungsbereich 1 (östlicher Bereich) wird als qualifizierter Bebauungsplan 

und der teilräumliche Geltungsbereich 2 (westlicher Bereich) wird als einfacher Bebauungs-

plan aufgestellt. Die Begutachtung erfolgt für den teilräumliche Geltungsbereich 1. Die Auf-

nahme des teilräumlichen Geltungsbereiches 2 erfolgt ausschließlich für den Nachweis tem-

porärer Stellplätze während den Bauphasen. 

Da sich die Kubatur der neu zulässigen Gebäude geändert hat, ist eine Überarbeitung unserer 

Begutachtung mit vom 12.08.2020 erforderlich. 

Die Nachverdichtung des teilräumliche Geltungsbereich 1 soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. 

Im Bauabschnitt BA1 soll eine mindestens III- bis IV-geschossige Riegelbebauung inkl. Tief-

garage entstehen. Die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage erfolgt sowohl direkt von der B 308, 

als auch über eine Zu- und Ausfahrt von der Eichendorffstraße aus. Der Bauabschnitt BA2 

sieht eine neue Bebauung des Quartiersplatz ebenfalls inkl. einer Tiefgarage vor. Vorgesehen 

sind hier ein mindestens IV-geschossiger Solitärbau im nordwestlichen Bereich und ein II-, IV- 

und VII-geschossiger Baukörper der im nordöstlichen Bereich fugenlos an den  Bauabschnitt 

BA1 anschließt. Der Bauabschnitt BA3 sieht sowohl IV-geschossige Kopfbauten als auch ei-

nen V-geschossigen Kopfbau nördlich an die bestehenden Geschosswohnungsbauten in der 

2. Baureihe vor. 
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3.2 Verkehrslärmbelastung 
Die stark befahrene Östliche Alpenstraße (B308) verläuft unmittelbar nördlich und die stark 

befahrene Südliche Alpenstraße (B19) westlich in einem Abstand von ca. 400m des zu begut-

achtenden Bereiches. Es sind hier hohe Verkehrslärmbelastungen zu erwarten. 

Westlich in einem Abstand von ca. 250m zum Geltungsbereich verläuft die Bahnlinie Oberst-

dorf - Sonthofen - Kempten. 

3.3 Gewerbelärmbelastung 
Nördlich des Geltungsbereiches liegt gemäß des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr.41 

ein Gewerbegebiet (siehe Anlage 16.3). 

4 Örtliche Gegebenheiten 
Das Gelände stellt sich relativ eben dar. Es steigt von Westen (739 m ü. NHN) leicht nach 

Osten hin an (742 m ü. NHN). 

Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage der über die Bayerische Vermessungs-

verwaltung bezogenen Daten modelliert. 

Die Östliche Alpenstraße (B 308) verläuft ab dem Abzweig von der B 308 im Westen zunächst 

auf einem Damm und befindet sich ab der Rudolf-Dieselstraße auf einer Brücke und führt so 

über die Bahnlinie und die Eichendorffstraße. Nach der Eichendorffstraße verläuft sie dann auf 

einem Damm und fällt bis zum teilräumlichen Geltungsbereich 1 wieder auf dessen Geländeni-

veau ab.  

5 Beschreibung der zulässigen Lärmimmissionen und 
der Beurteilungszeiträume 
Folgende Zielwerte für das zulässige Immissionsniveau ergeben sich nach den verschiedenen 

Regelwerken: 

Beschrei-
bung 

Nutz. IRW IGW OW 

  Gewerbe Verkehr Gewerbe Verkehr 

  ta na ta na ta na ta na 

Plangebiet WA 55 40 59 49 55 40 55 45 

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte 

Legende: Nutz. : Bauliche Nutzung 
 OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) 
 IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm (3) 
 IGW :  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) 
 WA : allgemeines Wohngebiet  
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (3) am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 16.4 zu entnehmen. In der Immissionsortbezeich-

nung ist die Ausrichtung der Fassade mit N = Nord, O = Ost, S = Süd und W = West angege-

ben. 

Um die spätere Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes hinsichtlich möglicher schalltechni-

scher Konflikte bezüglich der Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet zu bewerten, werden 

im Gutachten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm als Bewertungsgrundlage herangezogen. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm stimmen für die im Bebauungsplan vorgesehene bau-

liche Nutzung mit den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 überein. 

Gewerbe 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

Bezeichnung von bis 

tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr 

nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr 
 

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume 

    

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 Uhr 

bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel. 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm (3) Nummer 6.1 Buchstaben1 e bis g (allge-

meines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der 

Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-

schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB: 

Bezeichnung von bis 

an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr 

20:00 Uhr 22:00 Uhr 

an Sonn- und 

Feiertagen 

06:00 Uhr 09:00 Uhr 

13:00 Uhr 15:00 Uhr 

20:00 Uhr 22:00 Uhr 

Tabelle 3: Ruhezeiten 

    

Verkehrslärm 

Folgende Beurteilungszeiträume sind maßgeblich: 

Bezeichnung Beurteilungs- 

zeit in Stunden 

von bis 

tags (ta) 16 06:00 Uhr 22:00 Uhr 

nachts (na) 8 22:00 Uhr 06:00 Uhr 

Tabelle 4: Beurteilungszeiträume 

  
 

1 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert. 
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt. 
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6 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-

PLAN 8.2, Stand 13.08.2020, berechnet. 

6.1 Gewerbelärm 
Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm" (3). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-

sichtigt. 

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (4) ermittelt. Die Bodendämpfung wurde 

nach dem allgemeinen Verfahren berechnet. Für den Bodenfaktor G wurde für das Rechen-

gebiet ein Wert von 0,6 angenommen. Die meteorologische Korrektur C0 wurde für den Zeit-

raum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit 2 und von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit 0 angesetzt (5). 

Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen von Gebäuden wurden nicht berücksichtigt. 

6.2 Verkehrslärm 
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen von Gebäuden wurden berücksichtigt. 

6.2.1 Straße 
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Fahrverkehr auf öf-

fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-90 (6) durchgeführt. 

6.2.2 Schiene 
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Schienenverkehr 

wurden nach der Schall03 (7) durchgeführt. 

6.3 Planbedingter Verkehrslärm 
Straße 

Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den planbedingten Fahr-

verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-90 (6) durchgeführt. 
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7 Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet 

7.1 Ausgangssituation 

7.1.1 Bebauungsplan Nr. 41 
Nördlich des zu begutachtenden Bereiches liegt ein Gewerbegebiet im Geltungsbereich des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr.41 (siehe Anlage 16.3). Hier waren im Ursprungs-

bebauungsplan bzw. in der 2. Änderung „Planungsrichtpegel“ von tagsüber 60 dB(A) und 

nachts 45 dB(A) zulässig. In der 5. Änderung wurden diese Festsetzungen ersatzlos aufgeho-

ben. Die Lärmemissionen werden durch die nach der TA Lärm zulässigen Rahmenbedingun-

gen limitiert. 

Zur Ermittlung der Gewerbelärmemissionen der nächstgelegenen gewerblichen Nutzungen 

wurden die Baugenehmigungsunterlagen /M/ eingesehen sowie eine Betriebsbefragung /N/-

bis /R/ durchgeführt. 

An der Eisenschmelze 10 (Fl.-Nrn. 933/1 und 933/8) 

- Kfz-Sachverständiger sowie Kfz-Reparatur- und Unfallinstandsetzungsbetrieb 

- Bescheid „Neubau einer Autolackiererei und eines Wohnhauses“; Bescheid des Landrat-

samtes Oberallgäu vom 10.09.1984; Aktenzeichen: 513-Bpl.Nr. 1365/83  

Die uns vorgelegte Genehmigungsunterlage verweist hinsichtlich des Lärmschutzes auf 

die TA-Lärm 1968. Des Weiteren wird für den Betrieb ein einzuhaltender Beurteilungspe-

gel am Tag von 60 dB(A) an der Betriebsgrundstücksgrenze beauflagt. Während der 

Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) wird nicht gearbeitet. Lärmintensive Arbeiten sind inner-

halb des Gebäudes bei geschlossen Toren und Fenster durchzuführen. 

- Kfz-Sachverständigenbetrieb /N/: 4-5 Kunden pro Monat, Parken auf den nördlich des Be-

triebsgebäudes gelegenen PKW-Stellplätzen; werktags tagsüber zwischen 07.00 bis 17.00 

Uhr 

- Kfz-Reparatur- und Unfallinstandsetzungsbetrieb /N/: 7 Mitarbeiter, Kfz-Reparaturen, Un-

fallinstandsetzung und Lackierarbeiten im Gebäude, Betriebszeiten: 07.00 bis 18.00 Uhr; 

pro Tag durchschnittlich ca. 10 Kunden; 1 Anlieferung mittels LKW tagsüber südlich der 

Werkstatt, Entladung per Hand; Mitarbeiter Stellplätze im südlichen Bereich des Betriebs-

grundstückes (entlang der B 308) 

An der Eisenschmelze 14 (Fl.-Nrn. 933/9 und 934/6) 

- Diverse gewerbliche Nutzungen und eine Wohnung untergebracht (u.a. Schulungs- und 

Fortbildungsbetrieb, Verleihbetreib, Werkzeugfachmarkt, Spielhalle/Billard-Café) 

- Bescheid „Neubau einer Werk- und Lagerhalle mit Billard-Café, Spielhalle und einer Be-

triebsleiterwohnung sowie einer Doppelgarage“; Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu 

vom 05.12.1988; Aktenzeichen: 613-Bpl.Nr. 0721/88 

Die uns vorgelegte Genehmigungsunterlage verweist hinsichtlich des Lärmschutzes auf 

die TA-Lärm 1968. Des Weiteren wird für den Betrieb der „Lager- und 
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Fabrikationsräume“ ein einzuhaltender Beurteilungspegel am Tag von 60 dB(A) an 

nächstgelegenen Wohnungen im Gewerbegebiet und einzuhaltender Beurteilungspegel 

am Tag von 55 dB(A) an nächstgelegenen Wohnungen südlich beauflagt. Ein Betrieb in 

der Nachtzeit (22.00 bis 07.00 Uhr) ist nicht zulässig. Lärmintensive Arbeiten sind inner-

halb des Gebäudes bei geschlossen Toren und Fenster durchzuführen. 

Für die Spielhalle/Billard-Café verweist der Genehmigungsbescheid auf die VDI 2058. Der 

Betrieb der Dachterrasse ist nur zur Tagzeit (07.00 bis 22.00 Uhr) zulässig. Musikdarbie-

tungen sind auf der Dachterrasse nicht zulässig. 

- Diverse gewerbliche Nutzungen und eine Wohnung /O/: Durch die genannten Nutzungen 

ist mit Geräuschemissionen durch die PKW-Bewegungen auf dem Parkplatz sowie kleine-

ren Anlieferungen mittels Sprinter zu rechnen. Angaben des zu erwartenden Verkehrsauf-

kommens konnten nicht gemacht werden. Immissionsrelevante schallabstrahlende Freian-

lagen sind nicht vorhanden. 

An der Eisenschmelze 16 Fl.-Nr. 934/7 

- Altholz-Vertrieb 

- Bescheid „Neubau einer Lagerhalle (Holzfurnierlager)“; Bescheid des Landratsamtes 

Oberallgäu vom 10.08.1987; Aktenzeichen: 613-Bpl.Nr. 0720/87 

Der Bescheid enthält keine Auflagen zum Schallimmissionsschutz 

- Altholz-Vertrieb /P/: 1 Mitarbeiter; Betriebszeiten 07.00 bis 17.00 Uhr; im Gebäude Lager, 

Anlieferung mittels LKW auf dem südlichen Bereich des Betriebsgrundstückes, Be- und 

Entladen sowie Fahrten in die Lagerhalle mittels Gasstapler, Abholung durch Kunden mit-

tels PKW/PKW+Anhänger oder Sprinter nördlich bzw. südlich der Lagerhalle; auf dem La-

gerplatz südlich, Holzzuschnitt mittels Motorsäge zwischen 07.00 und 17.00 Uhr. 

An der Eisenschmelze 18 Fl.-Nr. 934/8 

- Elektronikgroßhandel 

- Bescheid „Neubau Betriebsgebäudes (Elektrogroßhandel)“; Bescheid des Landratsamtes 

Oberallgäu vom 10.08.1987; Aktenzeichen: 613-Bpl.Nr. 0700/87; Bescheid „Erweiterung 

der Büroräume und Einbau eines Schulungsraumes (Nutzungsänderung von Lagerflächen 

in Büro und Schulungsräume)“; Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 26.02.2008; 

Aktenzeichen: SG 21-1536/07 

Der Bescheid enthält keine Auflagen zum Schallimmissionsschutz 

- Elektronikfachhandel für Betriebe /Q/: 7 Mitarbeiter; 20 Kunden, Betriebszeiten 07.00 bis 

17.00 Uhr, 1 LKW-Anlieferung innerhalb der Betriebszeiten, Entladung per Hand bzw. mit-

tels Handhubwagen (maximal 1 Palette), LKW fährt vorwärts in den südlich der Lagerhalle 

gelegenen Anlieferbereich und rückwärts wieder raus; entlang der östlichen Grundstücks-

grenze 7 Mitarbeiterstellplätze; 5 Kundenstellplätze nördlich des Betriebsgebäudes 
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An der Eisenschmelze 20 Fl.-Nrn. 934 und 934/5 

- Autohaus  

- Bescheid „Neubau eines Autohauses mit Werkstätte“; Bescheid des Landratsamtes 

Oberallgäu vom 15.03.1989; Aktenzeichen: 613-Bpl.Nr. 1714/88; Bescheid „Umbau Ein-

gangsbereich mit Büroänderungen“; Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 

10.03.2017; Aktenzeichen: SG 21-0019/17 

Die uns vorgelegte Genehmigungsunterlage verweist hinsichtlich des Lärmschutzes auf 

die TA-Lärm 1968. Des Weiteren wird für den Betrieb ein einzuhaltender Beurteilungspegel 

am Tag von 55 dB(A) an nächstgelegenen Wohngebäuden östlich beauflagt. Während der 

Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) wird nicht gearbeitet. Geräuschintensive Arbeiten sind in-

nerhalb des Gebäudes bei geschlossen Toren und Fenster durchzuführen. 

- Autohaus, Kfz-Reparaturwerkstatt /R/: 14 Mitarbeiter; Betriebszeiten 07:45 bis 12.00 und 

13.00 bis 17.00 Uhr; ca. 20 Kunden pro Tag, Auto-Anlieferungen finden tagsüber an der 

nördlichen Grundstücksgrenze bzw. an der Straße „An der Eisenschmelze“ statt. Nördlich 

des Fußweges befinden sich auf der Fl.-Nr. 934/5 Kfz-Ausstellungsflächen und weiter 

nördlich die Mitarbeiter-Stellplätze; Ersatzteile werden mittels Sprinter an der Westfassade 

angeliefert (ca. 2 pro Tag), die Nachtanlieferung von Ersatzteilen erfolgt mittels Sprinter 

und findet über die Ostfassade statt. 

 

Für die westlich und nördlich der beschriebenen Betriebe situierten gewerblichen Nutzungen 

im Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 wird hilfsweise eine pauschale Betrachtung 

bzgl. deren Emissionsverhaltens berücksichtigt. Die DIN 18005-1: 2002-07 gibt als Orientie-

rungshilfe für Gewerbegebiete tagsüber und nachts einen flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel von LWA/m² = 60 dB(A) vor. In der Regel sind jedoch in Gewerbegebieten Hotels und 

Beherbergungsstätten zulässig. Somit ergibt sich nach der Systematik der TA Lärm nachts 

eine um 15 dB(A) geringere zulässige Lärmimmission. 

Daher wurde ein flächenbezogener Schallleistungspegel von tagsüber LWA/m² = 60 dB(A)/m² 

und nachts LWA/m² = 45 dB(A)/m² angenommen. 

Die 3. Änderung und Erweiterung umfasst den nördlichen Teil des Geltungsbereiches. Hier 

wurde für den Tagzeitraum ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 52 dB(A)/m² fest-

gesetzt. Zur Nachtzeit (22.00 bis 07.00 Uhr) ist der Betrieb gewerblicher Nutzungen nicht zu-

lässig.  
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7.2 Ausgangsdaten 
Im Folgenden werden die relevanten Schallquellen und die Anzahl der Vorgänge für die o.g. 

Betriebe aufgeführt. Die Zuordnung der Schallquellen der einzelnen Betriebe erfolgt anhand 

deren Hausnummern: 

- An der Eisenschmelze 10 (Kfz-Sachverständiger sowie Kfz-Reparatur- und Unfallinstand-

setzungsbetrieb): 10-…. 

- An der Eisenschmelze 14 (Diverse gewerbliche Nutzungen und Wohnung): 14-…. 

- An der Eisenschmelze 16 (Altholz-Vertrieb): 16-…. 

- An der Eisenschmelze 18 (Elektronikgroßhandel): 18-…. 

- An der Eisenschmelze 20 (Autohaus): 20-…. 

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 16.5.1 zu entnehmen. 

Auf Grund der fehlenden Angaben des Betriebes „An der Eisenschmelze 16“ erfolgt eine ite-

rative Berechnung der maximal zulässigen Nutzungsdauer, so dass an den bestehenden 

nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorten (östlich: Büro-/Wohn-/Aufenthaltsraum an 

der Ostfassade des Gebäudes „An der Eisenschmelze 14“, südlich: Wohn-/Schlafräume an 

der Ostfassade des Geschosswohnungsbaus „Goethestraße 22a“) die zulässigen Immissions-

richtwerte der TA Lärm eingehalten werden.  

Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro 

Beurteilungszeiträumen.  

7.2.1 Parkvorgang (PV) 
Die Berechnung der durch den Parkplatzverkehr verursachten Lärmemissionen erfolgte nach 

dem getrennten Verfahren / zusammengefassten Verfahren der Parkplatzlärmstudie (8). 

7.2.1.1 Parkvorgänge  

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz 

und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe-

gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen. 

Die Fahrbahnoberflächen der Fahrgassen sind asphaltiert. Es wird daher kein Zuschlag KStrO 

nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt. 
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Bezeichnung LWA,0 B f KD KI KPA KStro Z LWA LWA/m

10-Lkw 63,0 1 1,00 0,0 3 14 0,0 3 83,0 63,0

10-Pkw-01-PV 63,0 6 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

10-Pkw-02-PV 63,0 8 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

10-Pkw-03-PV 63,0 7 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

14-Pkw-01-PV ta 63,0 63 1,00 4,3 4 0 0,0 0 71,3 0,0

14-Pkw-01-PV na 63,0 12 1,00 1,2 4 0 0,0 0 68,2 0,0

16-Lkw 63,0 1 1,00 0,0 3 14 0,0 3 83,0 63,0

16-Pkw-01-PV 63,0 2 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

16-Pkw-02-PV 63,0 1 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

18-Lkw 63,0 1 1,00 0,0 3 14 0,0 3 83,0 63,0

18-Pkw-01-PV 63,0 5 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

18-Pkw-02-PV 63,0 7 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7

20-Pkw-01-PV 63,0 12 1,00 1,2 4 0 0,0 0 68,2 0,0

20-Pkw-02-PV 63,0 1 1,00 0,0 4 0 0,0 0 67,0 47,7  

Tabelle 5: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr 

Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel 
 B : Bezugsgröße 
 f : Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 
 KD : Durchfahranteil 
 KI : Taktmaximalzuschlag 
 KPA : Zuschlag für Parkplatzart 
 KStrO : Zuschlag für Fahrbahnoberflächen (nur beim zusammengefassten Verfahren) 
 Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung 
 PV : Parkvorgang 
 LWA : Schallleistungspegel 
 Alle Pegel in dB(A) 

In der Tabelle 5 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park-

plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde. 

Da pro LKW-Fahrt (eine LKW-Fahrt entspricht einer An- und einer Abfahrt) an einer Haltestelle 

2 Parkbewegungen stattfinden (1x bei der Anfahrt, 1x bei der Abfahrt) wird ein Zuschlag von 

Z = 3 dB(A) angesetzt (Verdopplung des Pegels). 

7.2.1.2 Fahrverkehr in den Fahrgassen  

Es wurde der Emissionspegel für den PKW-Fahrverkehr sowie Sprinter-Fahrverkehr nach der 

RLS 90 (6) für eine Fahrt mit 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro Stunde 

ein Wert von Lm,E25 = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm (9) ergibt sich der Schallleistungspegel pro 

Meter (LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A). 

Die Lärmemissionen durch den LKW-Fahrverkehr wurden nach der Studie " Technischer Be-

richt zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer 

typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten" (10) durchgeführt. Es wurde für 

die LKW-Fahrstrecke ein längenbezogener Schallleistungspegel von LWA/m = 63 dB(A) für eine 

Fahrbewegung pro Stunde angesetzt. 

Für Rangiertätigkeiten und Rückwärtsfahrten des LKW-Fahrverkehrs ist gemäß (10) ein Zu-

schlag von 3 bis 5 dB(A) zu geben. Es wurde für Rückwärtsfahrten ein längenbezogener 

Schallleistungspegel von LWA/m = 68 dB(A) für eine Fahrbewegung pro Stunde angesetzt (Zu-

schlag von 5 dB(A)). 
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Die Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen ist asphaltiert. Es wird daher kein Zuschlag KStrO 

nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt. 

Es werden die folgenden Schallleistungspegel pro Vorgang und Meter angesetzt: 

Bezeichnung 
Rechenmodel, Plan 

Beschreibung Literatur 
h LWA KI / KT 

Einwirkzeit 
je Vor-
gang 

LWA,1h 

m dB(A) dB Min. dB(A) 

LKW-FS vorwärts (11) 1 -- inkl. -- 63 

LKW-RS rückwärts (11) 1 -- inkl. -- 68 

PKW-FS -- (6), (9) 0,5 -- inkl. -- 47,7 

Tabelle 6: Ausgangsdaten Fahrgasse 

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt 
 LWA : Schallleistungspegel  
 KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten 
 Einwirkzeit : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang 
 LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde 
  

7.2.2 Stapler 
Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt: 

Bezeichnung 
Rechenmodel, Plan 

Beschreibung Literatur 
h LWA KI / KT 

Einwirkzeit 
je Vor-
gang 

LWA,1h 

m dB(A) dB Min. dB(A) 

16-Stapler 
Gas, mittlerer 
Arbeitszyklus 

(12) 1 100 0 45 98,8 

Tabelle 7: Ausgangsdaten Stapler 

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt 
 LWA : Schallleistungspegel  
 KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten 
 Einwirkzeit : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang 
 LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde 
  

7.2.3 Motorkettensäge 
Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt: 

Bezeichnung 
Rechenmodel, Plan 

Beschreibung Literatur 
h LWA KI / KT 

Einwirkzeit 
je Vor-
gang 

LWA,1h 

m dB(A) dB Min. dB(A) 

16-Motorsäge 
Motorketten-
säge Last ca. 

6 kW 
(12) 1 117 inkl. 15 111,0 

Tabelle 8: Ausgangsdaten Motorsäge 

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt 
 LWA : Schallleistungspegel  
 KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten 
 Einwirkzeit : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang 
 LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde 
  

  



Titel: Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens "Goethestraße Ost" der Stadt Sonthofen 

 

Datum:  20.08.2020     Bezeichnung: LA17-162-G02-03  Seite: 19 von 88 Seiten 

 

S 20.08.20 16:55 P 20.08.20 16:55 Marlies Schaser 

7.2.4 Anlieferung (Entladung) 
Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt: 

Bezeichnung 
Rechenmodel, Plan 

Beschreibung Literatur 
h LWA KI / KT 

Einwirkzeit 
je Vor-
gang 

LWA,1h 

m dB(A) dB Sekunden dB(A) 

18-Anlieferung 

Schieben und 
Ziehen eines 
Handhubwa-
gens auf As-

phalt oder 
Pflasterstei-

nen. 

(10) 1 96,8 3 20 77,2 

Tabelle 9: Ausgangsdaten Anlieferung (Entladung) 

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt 
 LWA : Schallleistungspegel  
 KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten 
 Einwirkzeit : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang 
 LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde 
  

7.3 Anzahl der Vorgänge 
An der Eisenschmelze 10 (Kfz-Sachverständiger sowie Kfz-Reparatur- und Unfallin-

standsetzungsbetrieb) 

Die Anzahl der Vorgänge und der betriebsspezifischen Einwirkzeiten und deren Dauer wurde 

uns vom Betriebsinhaber mitgeteilt /N/. 

An der Eisenschmelze 14 (Diverse gewerbliche Nutzungen und Wohnung) 

Die Anzahl der Vorgänge und der betriebsspezifischen Einwirkzeiten und deren Dauer wurde 

uns vom Betriebsinhaber mitgeteilt /O/. 

An der Eisenschmelze 16 (Altholz-Vertrieb) 

Die in Tabelle 10 enthaltenen Angaben erfolgten auf Grundlage einer iterative Berechnung, so 

dass an den bestehenden nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorten (östlich: Büro-

/Wohn-/Aufenthaltsraum an der Ostfassade des Gebäudes „An der Eisenschmelze 14“, süd-

lich: Wohn-/Schlafräume an der Ostfassade des Geschosswohnungsbaus „Goethestraße 

22a“) die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden.  

An der Eisenschmelze 18 (Elektronikgroßhandel) 

Die Anzahl der Vorgänge und der betriebsspezifischen Einwirkzeiten und deren Dauer wurde 

uns vom Betriebsinhaber mitgeteilt /Q/. 

An der Eisenschmelze 20 (Autohaus) 

Die Anzahl der Vorgänge und der betriebsspezifischen Einwirkzeiten und deren Dauer wurde 

uns vom Betriebsinhaber mitgeteilt /R/. 
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In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt: 

in
 R

Z

a
u
ß

 R
Z

2
2
-2

3

2
3
-2

4

0
0
-0

1

0
1
-0

2

0
2
-0

3

0
3
-0

4

0
4
-0

5

0
5
-0

6

10-Lkw Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10-Pkw-01 Vorgang 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

10-Pkw-02 Vorgang 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

10-Pkw-03 Vorgang 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

14-Pkw-nachts Vorgang 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

14-Pkw-tags Vorgang 47 205 0 0 0 0 0 0 0 0

16-Kettensäge Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

16-Lkw Vorgang 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

16-Pkw-01 Vorgang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

16-Pkw-02 Vorgang 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

16-Stapler Vorgang 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

18-Anlieferung Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18-Lkw Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18-Pkw-01 Vorgang 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

18-Pkw-02 Vorgang 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

20-Pkw-01 Vorgang 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0

20-Pkw-02 Vorgang 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Quelle

Beurteilungszeitraum

Einheit

 

Tabelle 10: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse 

Legende: in RZ : Innerhalb der Ruhezeiten 
 auß RZ : Außerhalb der Ruhezeiten 
    

Bei der Angabe "Stunde" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurteilungs-

zeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr 

angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen innerhalb 

des jeweiligen Zeitraumes angegeben.  

Für Gebiete nach TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist nach 

Punkt 6.5 "Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit" für die Nummer nach Punkt 

6.1 Buchstaben2 e bis g (allgemeines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Kranken-

häuser, Pflegeanstalten) zwischen den Zeiträumen tagsüber außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" 

(07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der Ruhezeit "in RZ" (06:00 Uhr bis 

07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden (siehe Tabelle 10). Dabei ist es un-

erheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitraumes stattfindet. 

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend. 

  

 
2 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert. 
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt. 
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7.4 Spitzenpegel 
Tagsüber 

Im Tageszeitraum ist mit keinen relevanten Geräuschspitzen im Plangebiet zu rechnen.  

Nachts 

Die in der Parkplatzlärmstudie (8) vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützens-

werter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m für ein allgemei-

nes Wohngebiet. Diese Abstände werden hier eingehalten. 

7.5 Tieffrequente Geräusche 
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb sind keine tieffrequenten Geräusche im Sinne der DIN 

45680 (13) zu erwarten. 

Die ermittelte Differenz LCeq - LAeq überschreitet den Wert von 20 dB nicht. Daher sind keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche zu erwarten. 

7.6 Tonhaltigkeit 
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb ist keine Tonhaltigkeit der Geräusche zu erwarten. 

7.7 Berechnung und Bewertung der Beurteilungspegel 
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der Bestandsbebauung und der möglichen 

Gebäude im Bauabschnitt BA1, BA2 und BA3 im teilräumlichen Geltungsbereiche 2 des Be-

bauungsplanes wurden entsprechend der im Vorentwurf /C/ dargestellten Kubaturen und der 

festgesetzten Gebäudehöhe berücksichtigt. Eine Betrachtung der geplanten abschnittsweisen 

Bebauung (BA1/BA2/BA3) ist hinsichtlich der Bewertung der Gewerbelärmimmissionen, im 

Gegensatz zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen (vgl. hierzu Kapitel 8), nicht erforder-

lich. Hintergrund ist, dass im Bestand die zulässigen Immissionsrichtwerte bereits einzuhalten 

sind und dass durch die geplante Bebauung mit keiner Erhöhung der Gewerbelärmimmissio-

nen zu rechnen ist.  

In der Anlage 16.5.3 wird die Berechnung der Beurteilungspegel an den maßgebenden Immis-

sionsorten dargestellt. 

In der Anlage 16.5.2 werden die berechneten Beurteilungspegel an allen Immissionsorten mit 

den Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ ge-

genübergestellt. 

In der Spalte Überschreitung wird die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm mit 

einem „-“ angegeben. Überschreitungen werden in Form des Ganzzahlwertes angegeben. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass an mehreren Immissionsorten an der Nordfassade des 

BA1 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden (rot markiert).  

(Bewertung siehe Begründung unter Punkt 13.2.3). 
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8 Verkehrslärmimmissionen  

8.1 Berechnung der Lärmemissionen 

8.1.1 Straßenverkehr 
Die Berechnungen sind nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (14) durchzuführen.  

Es wurde für jede Straße der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur 

Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß 

der Lärmemission der betreffenden Straße beschrieben werden, wobei der Wert für die Tagzeit 

und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird. 

Es wurde von den Daten der Verkehrszählung 2015 /I/ und einer Zunahme des Fahrverkehrs 

von 25% ausgegangen. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt. 

M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

2015 2030 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]

19.375 24.219 ta 1395,0 40,5 2,9 50 50 -5,4 64,3

na 237,5 8,8 3,7 50 50 -5,2 57,1

15.597 19.496 ta 1122,5 33,7 3,0 50 50 -5,3 63,4

na 191,3 7,3 3,8 50 50 -5,1 56,2

26.962 33.703 ta 1981,3 73,3 3,7 100 80 -0,1 71,4

na 250,0 12,8 5,1 100 80 -0,1 62,7

17.708 22.135 ta 1315,0 37,6 2,9 100 80 -0,1 69,3

na 137,5 3,5 2,5 100 80 -0,1 59,4

7.450 9.313 ta 556,3 10,5 1,9 50 50 -5,7 59,7

na 51,3 0,7 1,3 50 50 -5,9 48,9

Zeit

B19 südl. B308

B308 östl. 

St2007

B308 westl 

St2007

Bezeichnung
DTV

B19 nördl B308

St 2007
 

Tabelle 11: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen auf den öffentli-

chen Verkehrswegen 

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
 Alle Pegel in dB(A) 
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8.1.2 Schienenverkehr 
Die Berechnungen der Emissionen der Schienenfahrzeuge sind nach der Richtlinie zur Be-

rechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03 (15)) durchzuführen. Die 

Zugverkehrszahlen wurden uns von der Deutschen Bahn AG mitgeteilt. Es wurden die Prog-

nose-Zahlen des Jahres 2025 angesetzt /J/. 

 

Tabelle 12: Zugverkehrszahlen für die Strecke 5402  

Legende: Zugart : E Bespannung mit E-Lok 
   V Bespannung mit Diesellok 
   ET, VT Elektro- / Dieseltriebzug 
   GZ Güterzug 
   RV Regionalzug 
    

8.2 Berechnung und Bewertung der Beurteilungspegel 
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die durch 

den Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden. 

Auf Grund der sukzessiven Entwicklung der Baugebiete wurden die Verkehrslärmimmissionen 

für zwei, aus schalltechnischer Sicht relevanten Realisierungsabschnitte (Variante 1: 

BA1+BA3 inkl. Bestandsbebauung; Variante 2: BA1+BA2+BA3 inkl. Bestandsbebauung) er-

mittelt. Die Lage der Immissionsorte ist den Anlagen 16.4.1 (Variante 1) und 16.4.2 (Variante 

2) zu entnehmen 

8.2.1 Variante 1: BA1+BA3 
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der Bestandsbebauung und der möglichen 

Gebäude im Bauabschnitt BA1 und BA3 im Geltungsbereiche des Bebauungsplanes wurden 

entsprechend der im Vorentwurf  dargestellten Kubaturen und der festgesetzten Gebäudehöhe 

berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurden die dargestellten Durchgänge im Bauabschnitt 

BA1 mit einer Durchgangshöhe von 3m. Im Bereich des geplanten BA2 wurden die Bestands-

gebäude ebenfalls berücksichtigt. 

In der Anlage 16.6.2 werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die durch den 

Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, 

Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 an mehreren Im-

missionsorten überschritten werden (gelb und rot markiert). 

Strecke 5402
Abschnitt Blaichach bis Sonthofen

Bereich Sonthofen Goethestraße

von_km 6,0 bis_km 8,0

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- Anzahl Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeug

kategorie Anzahl

Fahrzeug

kategorie Anzahl

Fahrzeug

kategorie Anzahl

Fahrzeug

kategorie Anzahl

Fahrzeug

kategorie Anzahl

RV-VT 30 4 80 6-A8 1

RV-VT 30 5 80 6-A8 2

IC-V 4 0 80 8-A4 1 9-Z5 6

64 9 Summe beider Richtungen
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Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden ebenfalls an mehreren Immissionsor-

ten überschritten (rot markiert). 

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2 

8.2.2 Variante 2: BA1+BA2+BA3 
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der Bestandsbebauung und der möglichen 

Gebäude im Bauabschnitt BA1, BA2 und BA3 im Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 

wurden entsprechend der im Vorentwurf /C/ dargestellten Kubaturen und der festgesetzten 

Gebäudehöhe berücksichtigt. 

In der Anlage 16.6.3 werden die berechneten Beurteilungspegel am BA2 dargestellt, die durch 

den Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, 

Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 an mehreren Im-

missionsorten überschritten werden (gelb und rot markiert). 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden ebenfalls an mehreren Immissionsor-

ten überschritten (rot markiert). 

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2. 

8.2.3 Änderung durch den BA2 an der angrenzenden Bebauung 
Im Bereich des BA2 wird ein bestehendes Gebäude entfernt und durch neue Gebäude ersetzt. 

Daher ist zu prüfen, welche Auswirkungen dies auf die hinterliegende Bebauung hat. 

In der Anlage 16.6.4 werden die berechneten Beurteilungspegel die durch den Fahrverkehr 

auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden, unter Berücksichtigung des BA2 

gegenüber der bestehenden Bebauung in diesem Bereich an den maßgebenden Immission-

sorten dargestellt und verglichen. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass durch die geplante Bebauung die Beurteilungspegel redu-

ziert werden. 

Insbesondere werden zur Nachtzeit 45 dB(A) an den maßgeblichen Immissionsorten einge-

halten.  

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2. 

8.2.4 Verkehrslärmimmissionen auf den öffentlichen Flächen  
In der Anlage 16.6.5 werden die berechneten Beurteilungspegel auf den öffentlichen Flächen 

in Ohrhöhe einer stehenden Person (Berechnungshöhe 1,60m über Geländeoberfläche) in 

Form einer farbigen Rasterlärmkarte in der Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) dargestellt. 

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in der Begründung unter Punkt 13.2. 
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9 Passive Lärmschutzmaßnahmen 
Zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnissen sind passive Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

Für die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wird zunächst der Summenpegel aus 

den unter Absatz 8.2 berechneten Beurteilungspegeln für den Verkehrslärm und den unter 

Absatz 7 berechneten Beurteilungspegeln nach der TA Lärm bzw. den zulässigen Immissions-

richtwerten nach TA Lärm für die festgesetzte Art der baulichen Nutzung (hier allgemeines 

Wohngebiet) gebildet. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel ist dann der jeweils höhere Wert aus Summenpegel zur 

Tagzeit plus 3 dB(A) und Summenpegel zur Nachtzeit plus 13 dB(A). 

In der Anlage 16.7 werden die berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-

1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (16) und die Fassaden 

und Etagen, an denen ein Lüften von Schlaf- und Kinderzimmern durch ein gekipptes Fenster 

aufgrund der Lärmbelastung nachts nicht möglich ist, angegeben.  

Wenn in der Spalte "BP nachts maximal 45 dB(A)" ein "NEIN" eingetragen ist (grau hinterlegt) 

so eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers nachts nur bedingt zum Dauer-

lüften (Fenster gekippt). Daher kann für ein Schlaf- oder Kinderzimmer mit einem Fenster an 

dieser Fassade ein weiteres Fenster an einer anderen Fassade mit einem Beurteilungspegel 

unter 45 dB(A) (Eintrag JA), bzw. eine schallgedämmte Lüftung erforderlich sein. 
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10 Berechnung und Bewertung der Lärmemissionen 
nach der TA Lärm (Ausgehend vom Plangebiet) 

10.1 Ausgangssituation 
Im Rahmen des Bauabschnittes BA1 ist eine Tiefgarage mit insgesamt 96 Stellplätzen sowie 

4 oberirdischen Parkplätzen mit je 4 Stellplätzen im südlichen Bereich zwischen den Bestands-

gebäuden geplant.  

Südlich des BA3 sind ebenfalls zwischen den Bestandsgebäuden ca. 35 oberirdische Stell-

plätze vorgesehen.  

Im Bereich des Bauabschnittes BA2 sind weitere 116 Stellplätze in der Tiefgarage geplant. 

Südlich des BA2 sind weitere 16 oberirdische PKW-Stellplätze festgesetzt. 

Im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereiches sind nochmal 30 oberirdische PKW-Stell-

plätze situiert. 

Die Tiefgaragen sowie die oberirdischen Stellplätze sollen ohne zeitliche Einschränkungen für 

die Besucher und die Bewohner nutzbar sein. 

10.2 Nutzung der Tiefgarage 
Die Gestaltung der Ein- und Ausfahrtsrampen liegt noch nicht vor. Es wird angenommen, dass 

diese offen sind (worst-case-Betrachtung). Es wurden die Lärmimmissionen berechnet, die 

durch die Nutzung der Tiefgarage verursacht werden. Die Einfahrt von der B308 erfolgt von 

Westen und die Ausfahrt auf die B308 führt nach Osten.  

Eine zweite Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage (sog. Zufahrt West) erfolgt von der Eichendorff-

straße über eine parallel zur B308 geführte Straße. Über diese Erschließungsstraße werden 

des Weiteren 30 oberirdische PKW-Stellplätze im nordwestlichen Bereich des Plangebietes 

erschlossen. 

Die Anzahl der Fahrbewegungen wurde entsprechend der Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie 

(8) angesetzt. Es wird folgende Verteilung der Fahrbewegungen des gesamten Verkehrsauf-

kommens auf den Rampen der Tiefgaragen angenommen:  

• Zufahrt von der B308: 40%,  

• Ausfahrt auf die B308: 25%,  

• Ein- und Ausfahrt Eichendorffstraße: 35% (10% Zufahrt und 25% Ausfahrt). 

Der Emissionspegel für den PKW-Fahrverkehr wurde nach der RLS 90 (6) mit 30 km/h be-

rechnet. Die Zu- und Ausfahrtsrampen besitzen eine Steigung/Gefälle von bis zu 15 %.  
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M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]

ta 31,8 0,0 0,0 30 30 -8,8 43,6

na 9,5 0,0 0,0 30 30 -8,8 38,3

ta 12,7 0,0 0,0 30 30 -8,8 39,6

na 3,8 0,0 0,0 30 30 -8,8 34,4

ta 8,0 0,0 0,0 30 30 -8,8 37,6

na 2,4 0,0 0 30 30 -8,8 32,3

ta 11,1 0,0 0 30 30 -8,8 39,0

na 3,3 0,0 0 30 30 -8,8 33,8

ta 23,1 0,0 0 30 30 -8,8 42,2

na 5,2 0,0 0 30 30 -8,8 35,7

Erschließungsstraße 

P-Nordwest und TG

Zu- und Ausfahrt 

Eichendorffstraße (35%)

Ausfahrt B308 (25%)

Zufahrt B308 (40%)

TG-Zu- und Ausfahrt 

(gesamt)

Bezeichnung Zeit

 

Tabelle 13: Lärmemissionen der TG-Fahrbewegungen inkl. Zufahrt PKW-Stellplätze im Nord-

westen 

Legende:    
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
 Alle Pegel in dB(A) 

 

Die Fahrbahnoberflächen der Fahrgassen werden asphaltiert angenommen. Es wird daher 

kein Zuschlag KStrO nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt. 

In der Anlage 16.7.1 werden die berechneten Beurteilungspegel an allen Immissionsorten mit 

den Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ ge-

genübergestellt. 

In der Spalte Überschreitung wird die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm mit 

einem „-“ angegeben. Überschreitungen werden in Form des Ganzzahlwertes angegeben. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass an mehreren Immissionsorten an der Nordfassade des 

BA1 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden (rot markiert).  

(Bewertung siehe Begründung unter Punkt 13.2.3). 

Spitzenpegel 

In der Tagzeit ist mit keiner Überschreitung des Spitzenpegel-Kriteriums der TA Lärm zu rech-

nen. In der Nachtzeit ist zur Einhaltung des Spitzenpegels durch die beschleunigte Abfahrt 

gemäß der Parkplatzlärmstudie (8) ein Abstand von 17m zwischen schützenswerter Nutzung 

im allgemeinen Wohngebiet und TG-Rampe erforderlich. Dieser Abstand wird im vorliegenden 

Fall nicht eingehalten (Bewertung siehe Begründung unter Punkt 13.2.3). 
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10.3 Oberirdische Stellplätze  
In einem allgemeinen Wohngebiet werden die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

zur Tag- und Nachtzeit durch die von Anwohner- und Besucher-Stellplätzen ausgehenden Ge-

räuschimmissionen gewöhnlich eingehalten.  

Maßgebend zur Bewertung oberirdischer PKW-Stellplätze in Wohngebieten ist das Spitzen-

pegel-Kriterium der TA Lärm zur Nachtzeit.  

Die in der Parkplatzlärmstudie (8) vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter 

Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegt bei 28m für ein allgemeines Wohnge-

biet. Dieser Abstand wird hier nicht eingehalten. 

Zur Tagzeit liegen die vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter Nutzung 

und PKW-Stellplätzen bei unter 1 m. Dieser Abstand wird hier eingehalten. 
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11 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrswegen 
Die Erschließung des teilräumlichen Geltungsbereiches 1 erfolgt von der B308 (Östliche Al-

penstraße) aus. Im teilräumlichen Geltungsbereich 1 sind sowohl Tiefgaragen als auch ober-

irdische Stellplätze geplant. Die Tiefgarsage ist direkt über einen Abzweig von der B308 er-

schlossen (separate Zu- und Ausfahrt), so dass der gesamte planbedingte Fahrverkehr der 

Tiefgarage über die südliche Spur der B308 läuft. Die oberirdischen Stellplätze werden teil-

weise von Westen (über die Eichendorffstraße) als auch von Osten (über die Schillerstraße) 

erschlossen. Es wird angenommen, dass der gesamte Verkehr über die B308 verläuft (worst-

case-Betrachtung). 

Es werden die Verkehrslärmimmissionen betrachtet, welche unter Berücksichtigung des plan-

bedingten Fahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen verursacht werden.  

Die Berechnungen sind nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (6) durchzuführen. 

Es wurde für jede Straße der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur 

Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß 

der Lärmemission der betroffenen Straßen beschrieben werden, wobei der Wert für die Tagzeit 

und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird. 

Die derzeitige Planung sieht im teilräumlichen Geltungsbereich 1 insgesamt 212 Tiefgaragen-

stellplätze und 97 oberirdische PKW-Stellplätze vor /D/ (vgl. hierzu Ausführungen in Kapitel 

10). Die Anzahl der Fahrbewegungen wurde entsprechend der Tabelle 33 der Parkplatzlärm-

studie (8) angesetzt. Hieraus ergibt sich ein Verkehrsaufkommen von 1.227 Kfz/24h des teil-

räumlichen Geltungsbereich 1 (vgl. hierzu auch /F/)  

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt: 

Bezeichnung
M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]  

Erschließungss

traße

70,6 0,0 0,0 50 50 -6,6 49,2

12,2 0,0 0,0 50 50 -6,6 41,6  

Tabelle 14: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen durch den plan-
bedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
    

In der Schillerstraße befinden sich die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen 

(Schillerstraße 32) mit der höchsten Schutzwürdigkeit (allgemeines Wohngebiet) in einem Ab-

stand von ca. 20 Metern zur Fahrbahnachse. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Angaben ergibt sich ein Beurteilungspegel von 50 dB(A) zur 

Tagzeit und 43 dB(A) zur Nachtzeit. Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur 
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DIN 18005 (17) für ein allgemeines Wohngebiet mit 5 dB(A) zur Tagzeit und 2 dB(A) zur Nacht-

zeit unterschritten.  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für ein allgemeines Wohngebiet werden mit 

9 dB(A) zur Tageszeit und mit 6 dB(A) zur Nachtzeit ebenfalls unterschritten. 

Auf der B308 kommt es zu einer sofortigen Vermischung mit dem übrigen Verkehr. Die B308 

weist eine mittlere stündliche Verkehrsdichte von 1.150 Fahrzeugen tagsüber sowie 200 Fahr-

zeugen nachts auf. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den planbedingten Fahrver-

kehr auf öffentlichen Verkehrswegen kann somit vernachlässigt werden (Bewertung siehe Be-

gründungen unter Punkt 13.2.4). 

12 Qualität der Ergebnisse 
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Unsicherheit nach der DIN ISO 9613-2 

(4) liegt unter 3 dB(A). 

Als Ausgangsdaten wurde auf Werte verschiedener vorhandener Untersuchungen und eigner 

Messungen zugegriffen. Es sind die zu verwendenden Ausgangsdaten bereits so angesetzt, 

dass sie auf der sicheren Seite liegen. Daher ist auch davon auszugehen, dass die Beurtei-

lungspegel auf der sicheren Seite liegen und eine Einhaltung als sichergestellt anzunehmen 

ist.  
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13 Textvorschläge für den Bebauungsplan 
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Untersuchung der schalltechnischen Belange im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens "Goethestraße Ost" der Stadt Sonthofen" der BEKON 

Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA17-162-G02-03" vom 20.08.2020 

können die Texte aus Absatz 13.1 als Festsetzung sowie die Texte aus Absatz 13.2 als 

Begründung übernommen werden. 

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil: 

- Die Kennzeichnungen in Anlage 16.9.1 sind als Festsetzung in die Planzeichnung des Be-

bauungsplanes einzutragen. 

- Durch Festsetzung muss sichergestellt sein, dass die abschirmenden Gebäude in der er-

forderlichen Kubatur errichtet werden.  

- Der Plan aus der Anlage 16.9.2 ist als Bestandteil des Bebauungsplanes festzusetzen. 

Hinweis für die Begründung: 

- Die Begründung ist hinsichtlich städtebaulicher Gründe im Absatz „Anforderung an den ak-

tiven Schallschutz“ zu ergänzen. 

Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:  

- DIN 4109-1:2016-07 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" 

- E DIN 4109-1/A1:2017-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

Änderung A1“ 

- DIN 4109-2:2016-07 "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen“ 

In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Bebauungsplan 

eingesehen werden können. 
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13.1 Satzung 

13.1.1 Baulicher Schallschutz - Verkehrslärmeinwirkungen 
Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen im Sinne des § 9, 

Abs. 1, Nr. 24 BauGB  

Bei Änderungen und Neuschaffung von schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der DIN 4109-

1:2016-07 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, 

Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) gelten nachfolgende Festsetzungen zur 

Orientierung von Fenstern von Schlaf- und Kinderzimmern, zu den maßgeblichen 

Außenlärmpegeln (im Sinne der DIN 4109-1:2016-07) und den Belüftungsmöglichkeiten für 

Schlaf- und Kinderzimmer. 

Es sind Wohnungen so zu planen, dass mindestens ein Fenster von Wohn-, Schlaf- und 

Kinderzimmern an einer zum nachts Lüften geeigneten Fassade vorhanden ist. 

Ist dies nicht möglich, so sind diese Räume mit einer schallgedämmten Lüftung auszustatten. 

Schallgedämmte Lüftungen können entfallen, wenn die Räume mit Wintergärten, Loggien oder 

anderen Pufferräumen vor den Lärmimmissionen geschützt werden (Verbesserung 

mindestens 15 dB(A)). Diese Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung 

als Schlaf- oder Kinderzimmer nicht geeignet sind. 

Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden erforderlichen 

Schalldämm-Maße der Außenbauteile nach der DIN 4109-1:2016-07 in Verbindung mit der 

E DIN 4109-1/A1:2017-01; Änderung A1, Abschnitt 7.2 bis 7.4 sind mindestens 

sicherzustellen. 

Schallschutzbereich 1  

An der Nordfassade beträgt der maßgebliche Außenlärmpegel 73 dB(A) und an den West- 

und Ostfassaden 69 dB(A).  

Die Südfassaden sind zur Lüftung nachts geeignet. 

Schallschutzbereich 2 

An der Ostfassade beträgt der maßgebliche Außenlärmpegel 68 dB(A).  

Die West- und Südfassaden sind zur Lüftung nachts geeignet. 

Schallschutzbereich 3 

Die festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln und die zum Lüften nachts nicht 

geeigneten Fassaden sind der Anlage ….. zu entnehmen. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel und die zum nachts Lüften geeignete Fassaden können 

auch auf Grundlage von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden. 

Hinweis:  Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden 

 Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind Mindestanforderungen entsprechend 

der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten. Aufgrund 
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Änderungen von Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastungen können 

sich andere Anforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben. 

Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des 

Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen. 

13.1.2 Baulicher Schallschutz Gewerbelärmeinwirkungen 
Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen im Sinne des § 9, 

Abs. 1, Nr. 24 BauGB  

In dem in der Planzeichnung mit dem Zeichen:   

festgesetzten Fassaden sind öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne 

der TA Lärm vom 26. August 1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 

(Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, Büros usw.) nicht 

zulässig. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn durch eine geeignete vorgelagerte 

Baumaßnahme (z.B. Laubengang usw.) der Beurteilungspegel vor dem Fenster des 

schutzbedürftigen Raumes einen um 5 dB(A) geringeren Beurteilungspegel ergibt, als dies 

ohne die vorgelagerte Baumaßnahme der Fall wäre. Durch die vorgelagerte Baumaßnahme 

darf kein neuer schutzbedürftiger Raum im Sinne der TA Lärm vom 26. August 1998, geändert 

durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 entstehen. 

13.1.3 Baulicher Tiefgargenbereich - Stellplätze 
Baulicher Schallschutz im Sinne des § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB zur Minderung der 

Lärmemissionen im Tiefgaragenbereich und auf Fahrstrecken der Stellplätze  

Die Rampe der Tiefgarage ist im Bereich der Steigung und des Gefälles einzuhausen. 

Es sind geräuscharme Garagentore entsprechend dem Stand der Technik zur Lärmminderung 

einzubauen und zu betreiben. 

Die Tiefgaragentore sind mit einem Funköffner zu versehen. 

Der Garagentorantrieb ist so zu gestalten, dass keine impulshaltigen Geräusche entstehen 

können. Dabei ist vor allem das Erreichen der jeweiligen Endpositionen zu beachten. 

Eventuell erforderliche Regenrinnen im Bereich der Tiefgaragenrampe oder der Fahrstrecken 

der Stellplätze sind so zu gestalten, dass beim Überfahren keine zusätzlichen Geräusche 

entstehen und eine geräuscharme Ausführung sichergestellt ist (z.B. durch verschraubbare 

Rinnenabdeckung). 

Die Wände der Tiefgaragenzufahrt sind schallabsorbierend zu verkleiden. Es muss ein 

mittlerer Schallabsorptionsgrad von α500 > 0,6 bei 500 Hz erreicht werden. 

Sprünge, Fugen und Stoßstellen auf der Fahrbahndecke im Bereich der Ein- und Ausfahrt sind 

zu vermeiden. 
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13.1.4 Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften 
Alle Normen und Richtlinien können bei der Stadt Sonthofen wann…..… wo …………….. 

zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert 

hinterlegt. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 

(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei der BEKON 

Lärmschutz & Akustik GmbH (Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach 

Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.  
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13.2 Begründung 

13.2.1 Festsetzungen zum baulichen Schallschutz 
In der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3.November 2017) die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 

zu beachten. Es ist zu prüfen, inwiefern schädliche Umwelteinwirkungen (hier 

Lärmimmissionen) nach § 3 Abs. 1 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 18. Juli 2017) vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz im 

Plangebiet erfüllt wird. 

Nördlich des Plangebietes verläuft die Bundesstraße B 308 (Östliche Alpenstraße). Nördlich 

des Geltungsbereiches liegt gemäß des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr.41 ein Ge-

werbegebiet.  
Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung 

der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit 

der Bezeichnung "LA17-162-G02-03" mit dem Datum 20.08.2020 entnommen werden. 

Die Begutachtung erfolgt für den teilräumlichen Geltungsbereich 1. Die Aufnahme des 

teilräumlichen Geltungsbereiches 2 erfolgt ausschließlich für den Nachweis temporärer 

Stellplätze während den Bauphasen. 

Gesundheitsgefährdung  

Das Umweltbundesamt schließt aus den Ergebnissen ihrer Lärmwirkungsforschung, dass für 

Gebiete, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind, bei einer 

Überschreitung von 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung 

nicht mehr ganz ausgeschlossen werden kann (Umweltbundesamt, Lärmwirkungen Dosis-

Wirkungsrelationen, Texte 13/2010). 

Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse können diese 

Vorgaben herangezogen werden. 

Diese Werte werden an mehreren Fassaden auf Grund von Verkehrslärmeinwirkungen 

überschritten. Daher sind bauliche Maßnahmen zur Sicherstellung der gesunden 

Wohnverhältnisse erforderlich. Diese erfolgten durch Festsetzung von maßgeblichen 

Außenlärmpegeln oder Lärmpegelbereichen. 

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG 

Nach § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen die Flächen für bestimmte Nutzungen einander so zuzuordnen, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 

dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 

werden. 

Zur Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die 

Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
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Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990, 

zuletzt geändert am 18.12.2014, herangezogen werden.  

Hinsichtlich des Gewerbelärms sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische 

Anleitung zu Schutz gegen Lärm) vom 26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 

01.06.2017, maßgeblich. Dabei gibt die TA Lärm aber keine Obergrenze der zulässigen 

Gewerbelärmimmissionen vor, sondern regelt, unter welchen schalltechnischen Bedingungen 

ein Betrieb oder eine Anlage genehmigungsfähig ist. Die TA Lärm lässt Lärmbelastungen zu, 

die weit über den Orientierungswerten für Gewerbelärmimmissionen des Beiblattes 1 zur DIN 

18005 liegen können.  

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm in der städtebaulichen 

Planung ist in den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz 

im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. 

Bewertung der Gewerbelärmimmissionen 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass durch die Lärmemissionen der nördlich gelegenen 

Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 im teilräumlichen 

Geltungsbereich 1 die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz 

im Städtebau, Berechnungsverfahren" bzw. die zur Überprüfung der späteren 

Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes herangezogenen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

tagsüber überschritten und nachts eingehalten werden. 

Es wurde für alle Fassaden und Stockwerke an denen die Orientierungswerte des Beiblattes 

1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" von 55 dB(A) zur 

Tagzeit überschritten werden, entsprechende bauliche Maßnahmen (nicht öffenbare Fenster 

etc.) festgesetzt. 

Bewertung der Verkehrslärmimmissionen 

Es werden an den der Straße zugewandten Fassaden und an den Ost- und Westfassaden der 

abknickenden Randbebauung die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 

"Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" und 16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung) zur Tagzeit und zur Nachtzeit überschritten. Es sind passive 

Schallschutzmaßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 

erforderlich. 

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren" und 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) werden in den 

Innenhöfen eingehalten. Es kann daher in den Innenhöfen von einer entsprechend hohen 

Aufenthaltsqualität zur Tagzeit im Freien ausgegangen werden. 

Bezüglich der bestehenden Wohnnutzung im Plangebiet ist anzumerken, dass mit einer 

wesentlichen Verbesserung der Gesamtlärmbelastung zu rechnen ist, da entlang der B308 

eine abschirmende Riegelbebauung errichtet wird. 
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Anforderungen an den aktiven Schallschutz 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Rahmenplan Goethestraße der Stadt 

Sonthofen (BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH, Bericht Nr. LA17-162-G01-01 vom 

18.01.2019) wurde eine 4m hohe Lärmschutzmaßnahme entlang der B308 schalltechnisch 

betrachtet und als eine Maßnahme zur Konfliktlösung vorgeschlagen.  

Die Errichtung einer solchen Wand wurde jedoch aus verschiedenen, z.B. städtebaulichen 

Gründen nicht weiterverfolgt. Zudem wird der bauliche Schallschutz nachweislich durch die 

geplanten Baukörper hergestellt. Dadurch entstehen zwischen den Bestandsgebäuden ruhige 

Innenhöfe mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Der Bereich zwischen Neubauten und 

Bundesstraße wird nicht als Bereich für den dauerhaften Aufenthalt von Personen gestaltet, 

weshalb hier höhere Werte in Kauf genommen werden können. Aus städtebaulicher Sicht 

bietet der Verzicht auf eine vorgelagerte Schallschutzwand neben der Möglichkeit der 

Ersatzpflanzung für Bäume entlang der Bundesstraße zudem das Potential einer 

ansprechenden Fassadengestaltung der Nordwand des Goethequartiers. Hierzu finden 

bereits erste Abstimmungen der Hochbauarchitekten statt. 

Ein Austausch des Fahrbahnbelages sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist nach 

Auskunft des Staatlichen Bauamtes Kempten nicht vorgesehen.  

Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen 

Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wurden nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG die nachfolgenden baulichen und sonstigen 

technischen Vorkehrungen (Lärmschutzfenster, schallgedämmte Lüftung usw.) festgesetzt. 

Bei Änderung und Neuschaffung von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-

1:2016-07 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, 

Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den festgesetzten 

maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden baulichen Schallschutzmaßnahmen zu 

beachten. Dies bedeutet im Rahmen der Genehmigungsplanung für die einzelnen Gebäude: 

- es sind die maßgeblichen Außenlärmpegel aus der Festsetzung heranzuziehen 

- in Verbindung mit der DIN 4109-1:2016-07 und Abschnitt 7.2 in der bauaufsichtlich einge-

führten E DIN 4109-1/A1:2017-01 ergeben sich die Mindestanforderungen für die Schall-

dämm-Maße der Außenbauteile 

Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45 dB(A) ist eine Orientierung für Fenster von 

Schlaf- und Kinderzimmern und Wohnzimmer zu einer zum Lüften geeigneten Fassade 

erforderlich. Ist dies nicht möglich, so ist zum Belüften mindestens ein weiteres Fenster an 

einer Fassade ohne Überschreitung des Beurteilungspegels von 45 bzw. eine schallgedämmte 

Lüftung notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf auch bei leicht 

geöffnetem Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine ausreichende Belüftung durch eine 

schallgedämmte Lüftung gesichert ist. Dem Bauwerber steht es dann auf Grund der weiteren 
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Festsetzungen frei, sich zusätzlich bzw. stattdessen über eine bauliche Maßnahme 

(vorgelagerte Bebauung etc.) zu schützen. 

Für alle anderen schützenswerten Räume wird die Einhaltung der erforderlichen 

Rauminnenpegel durch schallgedämmte Lüftung mit einem entsprechenden Schalldämm-Maß 

sichergestellt. 

Es gibt keine verbindliche Rechtsnorm, die vorgibt, ab welchem Außenpegel ein 

"Wegorientieren" oder eine schallgedämmte Lüftung erforderlich ist. Im Beiblatt 1 zur DIN 

18005 ist ein Auslösewert von 45 dB(A) angegeben. Die vierundzwanzigste Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (24. BImSchV – Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung) vom 4. Februar 1997 gibt vor, dass in allgemeinen 

Wohngebieten bei einem Pegel von über 49 dB(A) ein Anspruch auf den Einbau von 

Lüftungseinrichtungen besteht. In der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern und 

deren Zusatzeinrichtungen" vom August 1987 wird ab einem Außenpegel von 50 dB(A) eine 

Lüftungseinrichtung gefordert. 

Die Untersuchungsergebnisse ergeben am Bauabschnitt BA1 am westlichsten Baukörper an 

der Südfassade sowie am westlichsten Baukörper der Bestandsgebäude an der Westfassade 

und am westlichsten Baukörper des Bauabschnittes BA3 an der Nordfassade 

Beurteilungspegel im Nachtzeitraum von bis zu 48 dB(A). Für diese Bereiche wird von einer 

Festsetzung zum "Wegorientieren" oder eine schallgedämmte Lüftung abgesehen, da nach 

Realisierung des Bauabschnittes BA2 mit einer Einhaltung des Orientierungswertes des 

Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 45 dB(A) erwartet wird. Die um 3 dB(A) gegenüber dem 

Auslösewert von 45 dB(A) höheren Pegel sind für diesen zeitlich begrenzten Bereich unter 

Berücksichtigung der im vorherigen Absatzes beschriebenen Kriterien als hinnehmbar und der 

Abwägung zugänglich anzusehen. 

13.2.2 Festsetzungen zum Schallschutz an der Tiefgarage und an Fahr-
strecken 
Es wurden bauliche Maßnahmen festgesetzt, um die Lärmemissionen auf ein Mindestmaß 

zu reduzieren.  

13.2.3 Bewertung der Lärmemissionen nach der TA Lärm (Lärm der vom 
Plangebiet ausgeht) 
Anmerkung zur TA Lärm 

Es bleibt zunächst anzumerken, dass die TA Lärm für Anlagen gilt, die als genehmigungsbe-

dürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen. Die schalltechnische Bewer-

tung von Lärmemissionen, welche durch die Nutzung von Tiefgaragen und oberirdischen Stell-

plätzen von privaten Wohnanlagen ausgehen, fällt nicht darunter. In Ermangelung einer ge-

eigneteren Bewertungsgrundlage wird die TA Lärm dennoch hilfsweise herangezogen. 
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Sozialadäquanz des Parkverkehrs 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die 

zugelassene Nutzung (hier Wohnen) verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von 

Wohnbebauung geprägten Bereich keine unzumutbaren Störungen hervorrufen (Sozialadä-

quanz des Parkverkehrs nach §12 Abs. 2 BauNVO). 

Bewertung der Beurteilungspegel 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass durch die Lärmemissionen, der im Plangebiet 

vorgesehenen Nutzungen (Tiefgarage und oberirdische Stellplätze) die Orientierungswerte 

des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" 

bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ 

an den relevanten Immissionsorten tagsüber eingehalten werden. Zur Nachtzeit werden an 

den, unmittelbar an die Tiefgarage angrenzenden Nordfassaden der geplanten Bebauung die 

Immissionsrichtwert um 6 dB(A) überschritten werden. Des Weiteren werden an der 

Bestandsbebauung im Bereich der Erschließungsstraße von der Eichendorffstraße her, die 

Immissionsrichtwerte um 3 dB(A) überschritten. 

An der Nordfassade des BA1 sind auf Grund der Gewerbelärmimmissionen des östlich der 

Alpenstraße gelegenen Gewerbegebietes öffenbare Fenster von schutzbedürftigen 

Nutzungen nicht zulässig. Zur Konfliktlösung insbesondere im BA2 wurde festgesetzt, dass 

die Rampen der Tiefgarage im Bereich der Steigung und des Gefälles einzuhausen ist.  

Die Überschreitungen im Bereich der Bestandsbebauung resultieren aus dem Park- und 

Fahrverkehr des Plangebietes. Park- und Fahrverkehr sind in einem Gebiet, das dem Wohnen 

gewidmet ist, zu erwarten und unvermeidbar. Für den Bereich der Tiefgaragenrampe wurde 

bereits festgesetzt, dass diese vollständig einzuhausen ist, um die Lärmemissionen auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Tiefgaragenzufahrten 

und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 

entspricht, in einem innerstädtisch geprägten Bereich keine unzumutbaren Störungen 

hervorrufen (Sozialadäquanz des Parkverkehrs nach §12 Abs. 2 BauNVO). 

Die sich mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ergebenden Lärmemissionen des 

Plangebietes werden als zumutbar erachtet. 

Bewertung der Spitzenpegel 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Mindestabstände zwischen oberirdischen PKW-Stell-

plätzen und den schutzbedürftigen Nutzungen nicht eingehalten werden. 

Gelegentliche Überschreitungen der Spitzenpegelwerte durch nächtlich abfahrende PKW von 

Anwohnern sind in einem Gebiet, das auch dem Wohnen gewidmet ist, zu erwarten und un-

vermeidbar. Um eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Spitzenpegel zu 

gewährleisten, wäre im hier vorliegenden Fall für die oberirdischen Stellplätze der Wohnanlage 

ein Mindestabstand von 28 Metern zu den Immissionsorten erforderlich.  

In einem Gebiet, dessen Zweck das Wohnen darstellt, und welches daraus folgend meist eine 

weitestgehend dichte Bebauung aufweist, ist dies nur selten zu erreichen. Auch im direkten 
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Umfeld des Bauvorhabens werden die erforderlichen Mindestabstände von bereits bestehen-

den Stellplätzen zur vorhandenen Wohnbebauung in der Regel nicht eingehalten. 

Eine mögliche Überschreitung der Spitzenpegel ist daher als zumutbar anzusehen. 

13.2.4 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 
Die Erschließung des teilräumlichen Geltungsbereiches 1 erfolgt von der B308 aus. Im 

teilräumlichen Geltungsbereich 1 sind sowohl Tiefgaragen als auch oberirdische Stellplätze 

geplant. Die Tiefgarage ist direkt über einen Abzweig von der B308 erschlossen (separate Zu- 

und Ausfahrt), so dass der gesamte planbedingte Fahrverkehr der Tiefgarage über die 

südliche Spur der B308 läuft. Die oberirdischen Stellplätze werden teilweise von Westen (über 

die Eichendorffstraße) als auch von Osten (über die Schillerstraße) erschlossen. Es wird 

angenommen, dass der gesamte planbedingte Verkehr über die B308 verläuft (worst-case-

Betrachtung). Es wird der durch den im Teilbereich Ost des Bebauungsplanes verursachte 

planbedingte Fahrverkehr betrachtet und bewertet. 

Es ist mit einem Emissionspegel von LmE,25 = 49,2 dB(A) tags und LmE,25 = 41,6 dB(A) nachts 

zu rechnen. Somit wird an der Schillerstraße 32 (nächstgelegene schutzbedürftige 

Wohnnutzung mit der höchsten Schutzwürdigkeit (allgemeines Wohngebiet)) ein 

Beurteilungspegel von maximal 50 dB(A) zur Tagzeit und von 43 dB(A) zur Nachtzeit 

verursacht. Damit werden durch das Vorhaben Lärmpegel verursacht, die die Vorgaben des 

Beiblattes 1 zur DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet deutlich unterschreiten.  

Es erfolgt eine sofortige Vermengung mit dem vorhandenen Fahrverkehr. 

Die sich so ergebende Pegelerhöhung an den umliegenden Wohnnutzungen und an der 

bestehenden Wohnnutzung im Plangebiet wird als zumutbar angesehen. Bezüglich der 

bestehenden Wohnnutzung im Plangebiet ist anzumerken, dass zudem mit einer wesentlichen 

Verbesserung der Gesamtlärmbelastung zu rechnen ist, da entlang der B308 eine 

abschirmende Riegelbebauung errichtet wird. 
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14 Abkürzungen der Akustik 
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Aba Mittlere Einfügedämpfung 
Adiv Mittlere Entfernungsminderung 
Agr Mittlerer Bodeneffekt 
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...) 
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss 
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie 
Bewertung "+" Anforderung eingehalten 
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
CmN Meteorologische Korrektur, nachts 
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber 
DI Richtwirkungskorrektur 
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB 
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A) 
Dz Abschirmmaß in dB(A) 
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie 
IGW Immissionsgrenzwert 
IRW Immissionsrichtwert in dB(A) 
K Reflexionszuschlag in dB(A) 
KD Durchfahranteil auf Parkplatz 
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie 
L Länge der Quelle 
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB 
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB 
Lm Mittelungspegel in dB(A) 
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A) 
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde 
Lr Beurteilungspegel in dB(A) 
LrN Beurteilungspegel nachts 
LrT Beurteilungspegel tagsüber 
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen 
LWA Schallleistungspegel in dB(A) 
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A) 
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A) 
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen) 
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A) 
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
N Anzahl der Stellplätze 
Na Beurteilungszeitraum – Nacht 
Nutz Bauliche Nutzung 
OW Orientierungswert in dB(A) 
P LKW-Anteil in % 
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB 
Re Reflexanteil 
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m 
S Flächengröße in m² 
ta Beurteilungszeitraum - Tag 
v Geschwindigkeit in km/h 
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes 
ZB Zeitbereich 
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A) 
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16.1 Übersichtsplan 

  

Plangebiet 
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16.2 Lage der Bauabschnitte 

 
Grundlage: Ausschnitt aus dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 89 „Goethestraße Ost“ /C/ 

  

Bauabschnitt 
BA2 

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 1 Teilräumlicher  

Geltungsbereich 2 
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16.3 Lage von Plangebieten 

 
 
  

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 1 

Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 89 

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 2 
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LWA/m2 = 52 dB(A) tags; nachts keine Nutzung zulässig 

Bebauungsplan Nr. 41 

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 
http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf 

 

Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 89 

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 1 

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 2 

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf
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16.4 Lage der Immissionsorte 

16.4.1 Lage der Immissionsorte (Variante 1: Bestand+BA1+BA3) 
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16.4.2 Lage der Immissionsorte (Variante 2: wie Variante 1 und zusätzlich 
BA2) 
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16.5 Gewerbelärmimmissionen 

16.5.1 Lage der Gewerbeschallquellen 
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16.5.2 Bewertung der Beurteilungspegel – Gewerbelärm 
     Es werden nur Fassaden dargestellt mit einem Beurteilungspegel ≥30 dB(A).
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16.5.3 Berechnung der Teilbeurteilungspegel – Gewerbelärm 
Die Teilbeurteilungspegel werden für die maßgebenden Immissionsorte ausgegeben.
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16.6 Verkehrslärmimmissionen 

16.6.1 Lage der Verkehrswege 

 
 
 

  

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 1 

Teilräumlicher  
Geltungsbereich 2 
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16.6.2 Bewertung der Beurteilungspegel – Variante 1 (BA1+BA3) 
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16.6.3 Bewertung der Beurteilungspegel – Variante 2 (BA2) 
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16.6.4 Vergleich BA2 und Bestand 
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16.6.5 Rasterlärmkarte Tagzeitraum Freibereiche 
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16.7 Gewerbelärmimmissionen (ausgehend vom Plange-
biet) 

16.7.1 Lage der Erschließungsstraße und Immissionsorte 
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16.7.1 Bewertung der Beurteilungspegel 
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16.8 Passiver Schallschutz 
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16.9 Kennzeichnung der Festsetzungen 

16.9.1 Kennzeichnung der Festsetzungen in der Planzeichnung 
 

 

 

    

Schallschutz Gewerbelärmeinwirkungen 
 
Schallschutzbereich 1 
 
 

Schallschutzbereich 2 
 
 
Schallschutzbereich 3 
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16.9.2 Übernahme des Planes in die Satzung des Bebauungsplanes 
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